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Weiterführende Informationen finden Sie in der 

 Basispublikation Heft 1
Repression und Handlungsspielräume im Nationalsozialismus
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Die Gewaltenteilung in einem Staat zwischen gesetz-
gebender Gewalt (Legislative, z. B. Landtag), recht-
sprechender Gewalt (Judikative, z. B. Gerichte) und 
ausführender Gewalt (Exekutive, z. B. Polizei, Regie-
rung) soll einen rechtsstaatlichen Aufbau gewährleis-
ten, die Macht von Staatsorgangen begrenzen und 
Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern sichern. 
Im Nationalsozialismus wurden die obersten Regie-
rungsämter (z. B. das Reichsministerium des Inneren) 
mit gesetzgebenden Kompetenzen ausgestattet, die 
im Rechtsstaat der Legislative vorbehalten sind. Im 
Zuge der Zentralisierung wurde außerdem die Unab-
hängigkeit der Länder aufgelöst. 

Die Beteiligung der Justiz an NS-Verbrechen

Richter müssen unabhängig sein, um Rechtsstaat-
lichkeit zu gewährleisten. In der nationalsozialisti-
schen Diktatur wurde die Justiz jedoch ein Instrument 
zur Verfolgung und Vernichtung. Die meisten Juristen 
beteiligten sich aktiv an der Umsetzung des national-
sozialistischen Herrschaftsanspruchs und machten 
von Anfang an Vorschläge, wie Gesetze im Sinne der 
nationalsozialistischen Ideologie umgedeutet oder 
neu entworfen werden könnten. Die Richterschaft war 
nicht länger unabhängig von der Regierung, sondern 

maßgeblich von ihr beeinflusst. Damit wurde die Jus-
tiz vom Staat als Instrument der Unterdrückung und 
Verfolgung benutzt. Im Mittelpunkt des nationalsozia-
listischen Rechtsdenkens stand das abstrakte Konst-
rukt der „Volksgemeinschaft“. Nicht das Individuum, 
sondern die „Volksgemeinschaft“ sollte durch das 
Recht geschützt werden.

Im Namen der Gerechtigkeit? Justiz im Nationalsozialismus

Justizpalast, Halberstädter Strasse 8 in Magdeburg. Sitz des Land- und Amtsgerichts, der Staatsanwaltschaft und des Sondergerichts,
Stadtarchiv Magdeburg, Sammlung Lück (Stiftung Kunst und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg), DG19.

Grundrechte sind jene Rechte, die die Bevölkerung vor einer 
Übermacht und Willkür des Staates rechtlich schützen sollen. 
Sie sind in der Regel in der Verfassung verankert. 

Neben den Grundrechten sollte die Gewaltenteilung der drei 
Staatsgewalten in Legislative, Exekutive und Judikative eine 
unabhängige Richterschaft und Rechtsstaatlichkeit garantie-
ren. Zur Entfaltung der Grundrechte in der Weimarer Republik 
sollten außerdem der Föderalismus und eine gesellschaftli-
che Pluralität (z. B. mehrere Parteien und Organisationen wie 
Gewerkschaften) beitragen. All diese Prinzipien und Siche-
rungsmechanismen wurden durch die „Reichstagsbrandver-
ordnung“ vom 28. Februar und das „Ermächtigungsgesetz“ 
vom 23. März 1933 aufgehoben. 

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/thema-07/


129

Im
 N

am
e

n
 d

e
r 

G
e

re
ch

ti
g

ke
it

? 
Ju

st
iz

 im
 N

at
io

n
al

so
zi

al
is

m
u

s

Organisation der Justiz 

Die Justizorgane wurden im Einklang mit der NS-
Weltanschauung durch spezifische Gerichte ergänzt. 
Bis dahin zeichnete sich der Justizaufbau durch eine 
verzweigte Struktur aus, beginnend mit Amtsgerich-
ten über Landgerichte, Oberlandesgerichte und 
Reichsgerichte sowie Fachgerichtsbarkeiten (Ar-
beits-, Verwaltungs-, Finanz-, und Sozialgerichte) mit 
vergleichbaren Hierarchieebenen. Hinzu kamen ab 
1933 die Sondergerichte (Q 7) und die „Erbgesund-
heits- und Erbgesundheitshoheitsgerichte“. Letztere 
waren auf Ebene der Land- und Oberlandesgerich-
te (z. B. in Dessau, Magdeburg, Halberstadt, Naum-
burg) angesiedelt und dienten der Realisierung der 
„Blutschutzgesetzgebung“, die Teil der sogenannten 
„Nürnberger Rassengesetze“ waren, sowie der rich-
terlichen Verfügung von Zwangssterilisationen. 

Sondergerichte als spezifischer  
Verfolgungsapparat 

Die Sondergerichte fanden sich in den Oberlandes-
gerichtsbezirken, z. B. in Magdeburg und Halle. Die 
Aufgaben der Sondergerichte lagen am Anfang vor 
allem in der Strafvollstreckung von Urteilen nach der 
„Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 
und dem „Heimtückegesetz“ vom 21. März 1933. Sie 
wurden damit ein Instrument zur Verfolgung von politi-
schen Gegnern und eine wichtige Stütze der Diktatur. 
Die Urteile führten zu Einweisungen in Zuchthäuser 
oder Konzentrationslager. Die Justiz beteiligte sich da-
mit aktiv an NS-Verbrechen.

„Heimtückegesetz“
Kurzform für das „Gesetz  

gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniformen“ vom 20. Dezember 1934. Das 
Gesetz sollte jegliche Kritik an der NS-Führung und ihren Or-
ganisationen strafbar machen. Wer vermeintliche „unwahre“, 
„gehässige“ oder hetzerische“ Äußerungen über die Regierung 
machte, konnte auf Grundlage dieses Gesetzes von der Justiz 
zu einer Gefängnis- oder Zuchthausstrafe verurteilt werden. 
Auch „nichtöffentliche böswillige Äußerungen“ wurden damit 
unter Strafe gestellt. Verstöße gegen dieses Gesetz wurden 
vor den Sondergerichten verhandelt. 

Mit dem Gesetz wurde die Meinungs- und Pressefreiheit unter-
bunden. Die Menschen konnten ihre Meinung über die Re-
gierung nur noch äußern, wenn sie positiv war. Äußerten sie 
sich negativ, gerieten sie in Gefahr, an die Gestapo verraten 
zu werden.

„Volksgemeinschaft“
Ein ideologisch auf - 

geladener Begriff, den es bereits im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik gab, der aber im NS-Regime eine zentrale 
gesellschaftspolitische Rolle spielte. Der Begriff „Volksgemein-
schaft“ wurde in drei verschiedenen Deutungen im National-
sozialismus verwendet. Zum einen als „rassisch“ bestimmte 
„Blutsgemeinschaft“ und Gesellschaftsideal der NS-Diktatur. 
Menschen, die nicht dieser Idee einer „Blutsgemeinschaft“ 
entsprachen, wurden mit Verweis auf die „Rassenreinheit“ 
und „Erbgesundheit“ ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Eine 
zweite Bedeutungsebene des Begriffs im Nationalsozialismus 
findet sich in der Idee, eine klassenlose Sozialgemeinschaft zu 
entwickeln. Drittens bezeichnete es einen neuen juristischen 
Leitgedanken. Demnach war Recht, was dem Volk nütze.
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Am 23. Februar 1943 denunzierte eine Kundin aus Magdeburg ihren Hundefrisör bei der Gestapo, da dieser 
sich abwertend über das NS-Regime geäußert hatte. Das Vernehmungsprotokoll stellt eine Zusammenfassung 
der Aussagen durch den vernehmenden Gestapo-Beamten dar.

Q 7a:   Denunziation eines Hundefrisörs aus Magdeburg bei der Gestapo im Februar 
1943

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 2.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07a/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07a/


131

Im
 N

am
e

n
 d

e
r 

G
e

re
ch

ti
g

ke
it

? 
Ju

st
iz

 im
 N

at
io

n
al

so
zi

al
is

m
u

s

Die Gestapo vernahm den Hundefrisör zu den Anschuldigungen durch eine Kundin. Das Vernehmungsproto-
koll stellt eine Zusammenfassung der Aussagen durch den vernehmenden Gestapo-Beamten dar. 

Q 7b:   Vernehmung eines Hundefrisörs aus Magdeburg durch die Gestapo 1943

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 7 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 8.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07b/
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Am 11. November 1943 verhandelte das Sondergericht in Magdeburg den Fall des Hundefrisörs und verurteilte 
ihn wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz zu einem Freiheitsentzug von neun Monaten. 

Q 7c:   Urteil des Sondergerichts in Magdeburg gegen einen Hundefrisör vom  
11. November 1943

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 30.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 30 (RS).

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145
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Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 31 (RS).

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 134 Sondergericht Magdeburg und Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Magdeburg, Nr. 141, Bl. 31.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/thema-07/quelle-07c/
http://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=6145


150

Bausteine zur Geschichte und Gesellschaft 
im Nationalsozialismus

Wirtschaft und Arbeit 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Jugend und Erziehung 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Repression und 
Handlungsspielräume 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Wirtschaft und Arbeit 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Jugend und Erziehung 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Repression und 
Handlungsspielräume 
im Nationalsozialismus

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

HEFT 2: 
Jugend und Erziehung 
im Nationalsozialismus 

Themen:
• Schule und Universität
•  Nationalpolitische Erziehungs-

anstalten (NPEA) und National-
politische Bildungsanstalten 
(NAPOBI)

•  Außerschulische Bildung und
Freizeitangebote der Hitler-
Jugend (HJ) und des Bundes
Deutscher Mädel (BDM)

• Reichsarbeitsdienst (RAD)
•  Unangepasste sowie „ras-

sisch“ verfolgte Kinder und
Jugendliche

•  Mütter, Schwangerschaft und
die NS-„Rassenideologie“

HEFT 1: 
Repression und  
Handlungsspielräume im 
Nationalsozialismus 

Themen:
•  Machtübernahme und frühe

NS-Verbrechen: „Eisleber Blut-
sonntag“

•  Entmachtung der Opposition
•  Machtübernahme und „Gleich-

schaltung“: Unterdrückung
oppositioneller Vereine und
Verbände

•  Novemberpogrom 1938
•  Formen des Widerstandes und

der Hilfe für Verfolgte
•  Polizei im Nationalsozialismus:

Terror- und Verfolgungsapparat
•  Im Namen der Gerechtigkeit?

Justiz im Nationalsozialismus
•  Lager und Haftanstalten als Orte

des Ausschlusses und
der Verfolgung

HEFT 3: 
Wirtschaft und Arbeit 
im Nationalsozialismus 

Themen:
•  Gleichschaltung in Wirtschaft

und Arbeitswelt sowie Aus-
schluss von Oppositionellen 

•  Arbeitseinsatz und Arbeitsbe-
schaffung

•  „Volksgemeinschaft“ und
„Betriebsgemeinschaft“

•  Ausschluss von Jüdinnen und
Juden aus der Wirtschaft

•  Aktion „Arbeitsscheu Reich“
•  „Arbeitserziehungslager“ der

Gestapo
•  Zwangsarbeit im Nationalsozia-

lismus

Informationen zur Bestellung
Die Materialien sind kostenfrei über die Landeszentrale für 
politische Bildung Sachsen-Anhalt zu beziehen.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-01/quellennah-heft-01/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-02/quellennah-heft-02/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-03/quellennah-heft-03/


Bausteine zur Geschichte und Gesellschaft in der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Wirtschaft und Arbeit 
in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Jugend und Erziehung 
in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Repression und 
Handlungsspielräume in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Wirtschaft und Arbeit 
in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Jugend und Erziehung 
in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

Repression und 
Handlungsspielräume in der DDR

Landesarchiv Sachsen-Anhalt: 
Geschichte erleben

HEFT 4: 
Repression und Handlungs-
spielräume in der DDR 

Themen:
•  Aufbau der Ein-Parteien-

Herr schaft der SED
• Polizei in der SED-Diktatur
•  Aufstand vom 17. Juni 1953 in

Magdeburg
•  Verfolgung und Diskriminierung

in der DDR
•  Flucht und Ausreise aus der

DDR
• Kommunalwahl im Mai 1989
•  Friedliche Revolution 1989 in

Halle (Saale)

HEFT 6: 
Wirtschaft und Arbeit 
in der DDR 

Themen:
•  Aufbau der sozialistischen

Planwirtschaft
•  Arbeiten im Volkseigenen

Betrieb
•  Versorgungsmangel und

Umweltzerstörung
•  Der Weg zur deutschen Einheit

und die wirtschaftliche Krise zu
Beginn der 1990er Jahre

HEFT 5: 
Jugend und Erziehung 
in der DDR 

Themen:
• Bildung in der DDR
• „Freie Deutsche Jugend“
•  Jugendkulturen in den 1970er

und 80er Jahren
•  „Umerziehung“ von Kindern

und Jugendlichen

Digitales 
Angebot

... oder einfach den

QR-Code scannen.
Unter https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/
onlineangebote/quellennah/ können die Hefte 

als PDF heruntergeladen werden. 

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-04/quellennah-heft-04/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-05/quellennah-heft-05/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/heft-06/quellennah-heft-06/
https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/

	1 FINAL-4_Inhalt_NS-1
	2 FINAL-4_Inhalt_NS-1

	Q 7b: 
	Q 7c: 
	Heft 1, Kapitel 7: 
	Zur Onlinerecherche: 
	Heft 1: 
	Heft 2: 
	Heft 3: 
	Heft 4: 
	Heft 5: 
	Heft 6: 
	Webseite Landesarchiv Sachsen-Anhalt QuellenNah: 
	Seite 27: 
	Seite 32: 
	Seite 49: 
	Seite 67: 
	Seite 89: 
	Seite 105: 
	Seite 128: 
	Seite 136: 
	Zum Hauptdokument: 
	Q 7a: 


